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Makler-Vertrag Nr. 1. _ _._ _ _ _ 
www.topart.ch (Ref: G:\TopArt \Formulare\Maklervertrag 030403.doc) 

 Künstlervereinigung TopArt 
 Kunstberatung V. Bächer 
 Neumattenweg 19 
 CH-5702 Niederlenz 
 Tel. 01 371 00 93 / 076 334 30 32 
 Email: info@topart.ch 
Angaben zum Künstler: 
Anrede: ……………………………………… 
Vorname: ……………………………………… 
Nachname: ……………………………………… 
Pseudonym: 1) 2) ……………………………………… 
Typ (Hauptrichtung): 2) o Aquarelllist 
 o Bildhauer 
 o Maler 
 o Zeichner 
 o ............................................... 
Jahrgang:  2) 3) ……………………………………… 
Adresse: ……………………………………… 
Postfach: 3) ……………………………………… 
PLZ / Ort: 2) ……………………………………… 
Land: ……………………………………… 
Telephon 1: ……………………………………… 
Telephon 2: 3) ……………………………………… 
FAX: 3) ……………………………………… 
E-Mail: 3) ……………………………………… 

Biographie  
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 

 
Ausstellungen 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 

öffentliche Auftritte 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 

1) ohne Angabe wird analog aus “Hans Muster” à “Muster H.” als Pseudonym angenommen 
2) wird im Internet veröffentlicht 
3) Eingabe nicht erforderlich 

(Pass)photo für Ihre 

Präsentation im Internet 2) 
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TopArt ist als einfache Gesellschaft ein Makler im Internet, welcher Kunstwerke zum Verkauf vermittelt, 
von Künstlern die hauptsächlich in ihrer Freizeit malen. TopArt stellt dem Künstler seine 
Verkaufsplattform gegen eine Gebühr zur Verfügung, welche erst und nur beim Verkauf eines Werkes, 
vermittelt durch TopArt, fällig wird. TopArt stellt die Produkte des Künstlers in seiner Homepage aus 
und sucht als Makler nur den Käufer. Es bleibt TopArt vorbehalten aus dem vorgeschlagenen Angebot 
des Künstlers einzelne Werke ohne Begründung abzulehnen. Auswahl und Anzahl der auszustellenden 
Werke liegen im Ermessen von TopArt. 

TopArt übernimmt keine Verantwortung für die Verkaufsabwicklung, welche der Verantwortung des 
Künstlers als Verkäufer obliegt. Verkaufsverhandlungen, Verkaufsabschluss, Bildübergabe, Transport 
und alle mit dem Verkauf im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Garantien sind ausschliesslich 
Sache des Künstlers. Ein Kaufsvertrag wird zwischen dem Künstler und dem Käufer abgeschlossen.  

TopArt ist am Vertragsabschluss nicht beteiligt, hat aber einen Anspruch auf eine Maklergebühr. Die 
Maklergebühr ist 25% vom tatsächlichen Verkaufswert des Werkes, exkl. Nebenkosten (Transport, 
Versicherung, usw.). Der Künstler meldet den Verkauf innert Wochenfrist und erhält von TopArt eine 
entsprechende Rechnung für ihre Dienstleistung. 

Der Künstler gibt TopArt alle benötigten Informationen (siehe Rückseite ANGABEN ZUM KÜNSTLER und 
Beiblatt KUNSTWERK-DATENBLATT). Der Künstler garantiert, dass seine Werke alles Originale und keine 
Plagiate sind. Die Ausstellungsdauer wird ausschliesslich von TopArt bestimmt. Der Künstler ist nicht 
verpflichtet die im Angebot befindlichen Exponate exklusiv bei TopArt zum Verkauf anzubieten. Er ist 
jedoch verpflichtet andersweitig verkaufte Werke zu melden, damit TopArt ihre Plattform aktualisieren 
kann. Hat der Künstler bei TopArt während sechs Monaten kein Kunstwerk im Angebot, gilt dieser 
Vertrag automatisch als aufgelöst, er kann den Vertrag auch jederzeit schriftlich künden.  

Alle durch TopArt vermittelten und durch diese Vermittlung verkauften Kunstgegenstände sind 
Margenpflichtig. Wird ein Kunde vermittelt und dieser Kunde kauft nicht das angebotene Kunstwerk 
sondern ein anderes (und/oder andere) vom selben Künstler, so sind diese Gegenstände den gleichen 
Bedingungen (wie das ursprünglich angebotene Werk) mit einer reduzierten Marge von 20% 
abgabepflichtig. Wird eine Galerie oder ein Kunsthändler durch TopArt auf den Künstler aufmerksam 
und werden Werke in Folge dieses Kontaktes verkauft, so sind der Künstler und der Kunsthändler für 
18 Monate nach Vertragsende mit TopArt verpflichtet, 10% vom erzielten Erlös an TopArt als 
Vermittlungsgebühr zu entrichten. Um Missverständnissen vorzubeugen, wird der Künstler bei 
Vertragsabschluss mit TopArt bestehende Kontakte und Verkaufsabsichten mit bereits bekannten 
Galerien im Formular ANGABEN ZUM KÜNSTLER bekannt geben. Kann der Künstler glaubhaft machen, 
dass er ein Kunstwerk unabhängig von TopArt verkaufen kann so wird TopArt auf diesen 
Verkaufsgegenstand keine Gebühr erheben. Alle im Angebot befindlichen Werke sind zum Verkauf 
bestimmt, ein Verkauf darf nur im Ausnahmefall verweigert werden. 

Das Copyright an den Kunstwerken ist dem Künstler vorbehalten, TopArt darf aber für Werbezwecke 
und zur Verkaufsförderung von diesem Recht unentgeltlich und uneingeschränkt gebrauch machen. 
Gerichtsstand ist Zürich. 

Ich akzeptiere die obigen Vereinbarungen, sowie die RICHTLINIEN UND DEFINITION DER BEGRIFFE (siehe 
Beiblatt) und bestätige hiermit die Richtigkeit der ANGABEN ZUM KÜNSTLER und stelle die in den 
Beiblättern KUNSTWERK-DATENBLATT aufgeführten Werke TopArt, zur Verfügung. 

Ort, Datum der Künstler 

.................................................. .................................................. 


